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Vorwort 

Die Idee, die im dreistufigen Deliktsautbau vorgenommene Trennung von De-
liktstatbestand und Rechtfertigungsgründen zumindest im Bereich der Irrtumslehre 
aufzuheben, ist nicht neu. Das vergangene Jahrhundert hat eine vor allem in der 
Nachkriegszeit lebhaft geführte Diskussion um die sog. Lehre von den negativen 
Tatbestandsmerkmalen erlebt. Angesichts dessen mag der Eindruck entstehen, eine 
weitere Befassung mit der Frage des Autbaus der Deliktsprüfung könne nichts 
Neues mehr zutage bringen. 

Es ist jedoch kaum zu leugnen, daß sich gerade die Irrtumsdogmatik in einem 
beklagenswerten Zustand präsentiert. Die Behandlung von Fehlvorstellungen im 
Hinblick auf Rechtfertigungsgründe steht unverändert im Streit einer Unzahl von 
Theorien, von denen aber keine eine vollauf überzeugende Lösung zu präsentieren 
vermag. Bei Irrtümern im Erlaubnistatbestand, die der Täter zu seinen Lasten bil-
det, sieht es kaum besser aus. Die im Hinblick auf die Definition sog. normativer 
Tatbestandsmerkmale vorzugsweise herangezogene Lehre von der Parallelwertung 
in der Laiensphäre ist an Unschärfe kaum zu überbieten. 

Der vorliegenden Arbeit liegt die Einsicht zugrunde, daß der tatbezogene Teil 
des Strafrechts durch einen grundlegenden Imperativ beherrscht wird, das Prinzip 
der geringstmöglichen Interessenverletzung. Die konsequente Durchdringung die-
ses Gedankens führt zu der Erkenntnis, daß das Unrecht der Tat einen homogenen 
Bereich bildet. Eine adäquate Abbildung dessen vermag nur der zweistufige De-
liktsaujbau zu geben. Die logische Folgerichtigkeit und praktische Tauglichkeit 
dieses Ansatzes erweist sich in seiner Anwendung auf die in der Auseinanderset-
zung stehenden Irrtumsprobleme. 

Diese Arbeit wurde im Sommersemester 1999 von der Juristischen Fakultät der 
Ludwig-Maximilians-Universität München als Dissertation angenommen. 

Mein aufrichtiger Dank gebührt Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin, der 
mein Vorhaben von Anfang an unterstützt und mir großes Vertrauen entgegenge-
bracht hat. Das Zweitgutachten fertigte Herr Prof. Dr. Bernd Schünemann. 

Meiner Frau danke ich herzlich für ihre geduldige Unterstützung, ohne die ich 
die Zeit für diese umfangreiche Abhandlung nicht hätte finden können. 

Bremen, im Oktober 2000 Klaus Rinck 
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§ 1 Das Prinzip der 
geringstmöglichen Interessenverletzung 

I. Ziel der Untersuchung 

Strafe knüpft an menschliche Handlungen an. Sie soll insbesondere dazu dienen, 
die Mitglieder einer Rechtsgemeinschaft von bestimmten Handlungen abzuhalten. 
Zweck der vorliegenden Arbeit soll sein, zu erfassen, welches die Handlungswei-
sen sind, zu deren Verhinderung die Mittel des Strafrechts eingesetzt werden. Es 
soll eine taugliche Definition, ein Prinzip, herausgearbeitet werden, welches zu-
treffend Art und Umfang derjenigen Verhaltensweisen kennzeichnet, die der 
Rechtsordnung zuwiderlaufen. 

Dieses Prinzip soll nicht als blutleeres, abstraktes Gespinst dastehen, das in löb-
licher, aber wenig faßbarer Weise die Strafrechtswissenschaft um rechtsphilosophi-
sche Allgemeinheiten bereichert. Es soll vielmehr ein Fundament darstellen, auf 
welches aufbauend sodann Schlußfolgerungen für den Aufbau der Verbrechensprü-
fung und für die Behandlung bestimmter Probleme der Strafrechtswissenschaft ge-
zogen werden können. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Konstellationen gelegt 
werden, deren Behandlung besonders umstritten ist: Es sind dies Fälle, in welchen 
die Vorstellung, welche der Täter über sein Handeln gebildet hat, mit der Wirklich-
keit nicht übereinstimmt. Das im nachfolgenden anschaulich zu machende grund-
legende Prinzip der Strafrechtsordnung, welches die Strafbarkeit von Verhaltens-
weisen definitorisch zu erfassen vermag, kann zur Lösung der angesprochenen Irr-
tumsprobleme deshalb von Nutzen sein, weil sich aus ihm nicht nur Schlußfolge-
rungen für den Verbrechensaufbau, sondern - in enger Verzahnung hiermit - auch 
für Beschaffenheit und Umfang des Vorsatzes ziehen lassen. 

Ein wesentlicher Teil der Untersuchung wird dem Irrtum über das Vorliegen der 
tatsächlichen Voraussetzungen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes, dem 
sog. Erlaubnistatbestands- oder Erlaubnissachverhaltsirrtum, zu widmen sein, des-
sen zutreffende Behandlung neben der (mittlerweile durch Gesetzgebungsakt ent-
schiedenen) Auseinandersetzung um Schuld- und Vorsatztheorie als das wohl um-
strittenste und am intensivsten diskutierte Thema der Strafrechtsliteratur der Nach-
kriegszeit gelten kann und, wenn auch einiges erschöpfend erörtert worden ist oder 
zu sein scheint, durchaus noch aktuell im Brennpunkt der Kontroverse steht'. Des 

I Vgl. zunächst die Darstellungen der Kommentare: Lackner/Kühl, StOB22, § 17 Rz. 
9-18; Tröndle, StOB48, § 16 Rz. 20-27; eramer in: Schönke/Schröder, StOB2S , § 16 Rz. 
14 -18 Lenckner in: Schönkel Schröder, StOB2S , Vor §§ 32 Rz.21; Puppe in: NK, StOBl, § 16 
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weiteren wird eine Befassung mit seiner Umkehrung stattfinden, die gleichsam 
den etwas im Schatten stehenden Zwillingsbruder darstellt: Gemeint sind Handlun-
gen, bei welchen der Tater zu seinen Ungunsten sprechende tatsächliche Umstände 
im Bereich der Erlaubnisnormen annimmt, während seine Tat in Wahrheit die dies-
bezügliche Rückendeckung der Rechtsordnung genießt, bei denen also ein sog. 
"umgekehrter" Erlaubnistatbestands- oder - sachverhaltsirrtum vorliegt2. Eine 
dritte Konstellation, welche etwa von Maurach/Zipjals das "derzeit am wenigsten 
gelöste Problem der gesamten Irrtumslehre,,3 eingestuft wird, ist der Irrtum über 
einzelne Tatbestandsmerkmale, denen eine rechtliche Wertung innewohnt. In die-
sem Bereich finden wir den - wenig glücklich so bezeichneten - Irrtum über "nor-
mative Tatbestandsmerkmale" einerseits, dessen Behandlung sich nach § 16 rich-
ten soll, den sog. "Subsumtionsirrtum" andererseits, der allenfalls die Grundlage 
eines Verbotsirrtums darstellen können soll. Schwierigkeiten sieht die Literatur 

Rz. 138-163; Rudolphi in: SK, StGB5, § 16 Rz. 10-15; F.-Chr. Schroeder in: LK, StGB II , 

§ 16 Rz. 47-55. Zahlreiche Aufsätze der letzten Jahre thematisieren das Problem: Graul, 
Der Erlaubnistatbestandsirrtum, JuS 1992, L 49 - L 52; Herzberg, Unrechtsausschluß und Er-
laubnistatbestandsirrtum bei versuchter und bei vollendeter Tatbestandserfüllung, Festschrift 
für Stree/Wessels, 1993, S. 203 ff.; Puppe, Zur Struktur der Rechtfertigung, Festschrift für 
Stree/Wessels, 1993, S. 183 ff.; Scheffler, Der Erlaubnistatbestandsirrtum und seine Umkeh-
rung, das Fehlen subjektiver Rechtfertigungselemente, Jura 1993, S. 617 ff.; Schroth, Die An-
nahme und das "Für-Möglich-Halten" von Umständen, die einen anerkannten Rechtferti-
gungsgrund begründen, Festschrift für Arthur Kaufmann, 1993, S. 595 ff.; Dieckmann, Plädo-
yer für die eingeschränkte Schuldtheorie beim Irrtum über Rechtfertigungsgründe, Jura 1994, 
S. 178 ff.; Gössel, Überlegungen zum Verhältnis von Norm, Tatbestand und dem Irrtum über 
das Vorliegen eines rechtfertigenden Sachverhaltes, Festschrift für Triffterer, 1996, S. 93 ff.; 
Koriath, Überlegungen zu einigen Grundsätzen der strafrechtlichen Irrtumslehre, Jura 1996, 
S. 113 ff.; Joerden, Der praktische Fall - Strafrecht: Abenteuer eines Antiquitätenhändlers, 
JuS 1996, S. 622 ff.; Lesch, Unrechtseinsicht und Erscheinungsformen des Verbotsirrturns, 
JA 1996, S. 504 ff. (mit Übersicht zum Streitstand beim Erlaubnistatbestandsirrtum); Streng, 
Der Irrtum beim Versuch - ein Irrtum?, ZStW 109 (1997), S. 862 ff.; Geppert, Die Anstiftung 
(§ 26), Jura 1997, S. 299 ff. 

2 Diese Konstellation wird oft auch unter dem Begriff "Fehlen des subjektiven Rechtferti-
gungselementes" erörtert. V gl. auch hier zunächst die Darstellungen der Kommentare: Lack-
ner/Kühl, StGB22, § 22 Rz. 16; Tröndle, StGB48, § 16 Rz. 28; Lenckner in: Schönkel Schrö-
der, StGB25, Vor §§ 32 Rz. 13-20; Puppe in: NK, StGB I, § 16 Rz. 166; Samson in: SK, 
StGB (5. A.), Vor § 32 Rz. 42; Spendel in: LK, StGB 11, § 32 Rz. 137 -144. Aufsätze aus 
neuerer Zeit: Prittwitz, Der Verteidigungswille als subjektives Merkmal der Notwehr, Jura 
1984, S. 74 ff.; Herzberg, Handeln in Unkenntnis einer Rechtfertigungslage, JA 1986, 
S. 190 ff.; Herzberg, Subjektive Rechtfertigungselemente?, JA 1986, S. 541 ff.; Rohrer, Über 
die Nichtexistenz subjektiver Rechtfertigungselemente, JA 1986, S. 363 ff.; F.-Chr. Schroe-
der, Anm. zu BayObLG 5 St 92190, JZ 1991, S. 682 ff.; Scheffler, Der Erlaubnistatbestands-
irrtum und seine Umkehrung, das Fehlen subjektiver Rechtfertigungselemente, Jura 1993, 
S. 617 ff.; Kühl, Angriff und Verteidigung bei der Notwehr, Jura 1993, S. 233 ff.; Bandemer, 
Anm. zu BGH 5 StR 493 I 93, JA 1994, S. 186 ff.; Stoffers, Einbruch mit ungeahnten Folgen, 
JA 1994, S. 35 ff.; Geppert, Die subjektiven Rechtfertigungselemente, Jura 1995, S. 103 ff., 
Graul, Der "umgekehrte Erlaubnistatbestandsirrtum", JuS 1994, L 73 - L 75; dies., Unrechts-
begründung und Unrechtsausschluß, JuS 1995, L 41 ff., Otto, Die Lehre vom Tatbestand und 
der De1iktsaufbau, Jura 1995, S. 468 ff. 

3 MaurachlZipf, Strafrecht AT /1 8, § 37 Rz. 48. 
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und auch die Rechtsprechung hier vor allem in der Abgrenzung dieser Irrtums-
arten4 . 

Der individuelle Aspekt des Mittels der Strafe, welcher in erster Linie davon ge-
prägt ist, daß diese eine Schuld bzw. Verantwortlichkeits des jeweiligen Täters für 
sein Handeln voraussetzt, soll nicht Gegenstand dieser Untersuchung sein. Auf 
Fragen der Schuld wird daher nur einzugehen sein, so weit es notwendig erscheint, 
um die Eigenarten der Tat als solcher klarer werden zu lassen.6 

11. Das Rechtsgut als zentraler Begriff 
der Strafrechtsordnung 

Das Recht, zumal das Strafrecht, darf nicht der Willkür dienen. Es wäre uner-
träglich, wenn Bürger damit rechnen müßten, wegen irgendeiner beliebigen 

4 In Lit. wie Rspr. immer noch von prägender Bedeutung ist die maßgeblich von Mezger; 
Strafrecht. Ein Lehrbuch2 (1933), S. 238, 328; ders., Strafrecht e, § 68 11 2, Mezgerl Blei, 
Strafrecht 115, § 64 I 1 a, § 65 11 4 entwickelte Lehre von der Parallelwertung in der Laien-
sphäre. Eigenständige Lösungsansätze zur Abgrenzung u. a. von Schlüchter; Irrtum über nor-
mative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, 1983; dies., Zur Abgrenzung von Tatbestands-
und Verbotsirrtum, JuS 1993, S. 14 ("teleologisch reduzierte Sachverhaltssicht"); Kuhlen, 
Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem und nicht vorsatzausschließendem Irrtum, 
1987 (Rückkehr zur Irrtumslehre des Reichsgerichts), Darnstädt, Der Irrtum über normative 
Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, JuS 1978, S. 443 ("natürliche" und ,,institutionelle" Tat-
sachen); Haft, Grenzfalle des Irrtums über normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, JA 
1981, S. 284 ("gegenstandsbezogener" und "begriffsbezogener" Irrtum); Puppe, Tatirrtum, 
Rechtsirrtum, Subsumtionsirrtum, GA 1990, S. 145, 154 ("Kenntnis juristischer Tatsachen"); 
Heidingsjelder; Der umgekehrte Subsumtionsirrtum, 1991, S. 33 (Problem der Normkonkreti-
sierung). 

5 Zur Lehre von der Verantwortlichkeit vgl. Roxin, Strafrecht AT 11 3, § 19. 

6 Die Trennung von Unrecht und Schuld als solche soll in dieser Arbeit nicht begründet 
oder gar in Zweifel gezogen werden; dies kann hier nicht geleistet werden. Im Hinblick auf 
die Funktion der Abgrenzung von Unrecht und Schuld sei verwiesen auf den gleichnamigen 
Aufsatz von Schünemann in: Bausteine des europäischen Strafrechts, Coimbra-Symposium 
für Claus Roxin, 1995, S. 149, 160. Schünemann sieht bereits aus den Strafrechtszielen, 
gleich ob man diese in dem Rechtsgüterschutz durch Generalprävention oder durch gerechte 
Vergeltung oder auch durch eine vom Schuldprinzip legitimierte Spezialprävention erblicke, 
"mit Notwendigkeit zwei unterschiedliche Bewertungsperspektiven" folgen, "nämlich einmal 
der aus der Sozialschädlichkeit resultierende, die Opferperspektive akzentuierende Unwert 
der Tat und sodann die die Täterperspektive akzentuierende individuelle Vermeidbarkeit und 
deshalb Vorwerfbarkeit" (siehe bei Schünemann a. a. O. auch zahlreiche Hinweise auf weiter-
führende Literatur). Die individuelle Vermeidbarkeit bezeichnet Schünemann als "eine von 
dem realen individuellen Andershandelnkönnen repräsentierte sachlogische Struktur". Die-
sem Ansatz soll gefolgt werden, wobei unterstellt wird, daß hinsichtlich des Unrechts nicht 
eine Betrachtung des konkreten Opfers in all seiner Subjektivität zugrundegelegt wird, son-
dern vielmehr die Ansicht eines an Recht und Gesetz orientierten "objektiven Dritten", der 
hierbei die Warte des Opfers einnimmt. 
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